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Anhang

(zu § 1 Nr. 14)

Teil A:

1.1

Anlage
(zu § 10 Abs. 1 und 2 Satz 6)

Gebiihrenverzeichnis
(GebVz)

Nutzungsrecht, Abrechnungsparameter
Digitale Geobasisdaten

'Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, ist mit der Bereitstellung die Lizenz fir ein internes Nutzungs-
recht sowie ein einfaches externes Nutzungsrecht fiir den Lizenznehmer verbunden. 2Interne Nutzung ist
die Vervielfaltigung fiir den eigenen Gebrauch und die Einstellung in ein internes Informationssystem. 3Ein-
fache externe Nutzung ist die unentgeltliche Vervielfaltigung, Verbreitung oder 6ffentliche Wiedergabe im
Zusammenhang mit eigenen Aufgaben des Lizenznehmers ohne das Recht zum Wieder- oder Weiterverkauf
oder die Unterlizenzierung an Dritte. “Fiir personenbezogene Daten gelten Einschrankungen. *Details werden
in den Nutzungsbedingungen nach § 10 Abs. 2 der Verordnung Uber die Gebuhren der unteren Vermessungs-
behdérden (GebOVerm) festgelegt. ®Fir kostenfrei bereitgestellte Daten werden offene Standardlizenzen
verwendet. "Die angegebenen Basisbetrage werden in Abhangigkeit von der Informationsmenge mit dem
entsprechenden ErmaRigungsfaktor nach Nr. 1.1.1 oder Nr. 1.1.2 multipliziert und die sich daraus ergeben-
den Teilbetrage addiert. 8Sofern nicht anders angegeben, sind die Regelungen nach den Nrn. 1.2 bis 1.5
anzuwenden.

ErméRigungsfaktor — Mengenstaffel
FlachengroRe

Sofern Geobasisdaten flachenbezogen abgerechnet werden, ermaRigt sich der Basisbetrag nach der Flachen-
grofe je Produkt.

Informationsmenge Landschaftsflache [km?] Faktor
bis einschlie3lich 500 1,0
Uber 500
bis 5000 0.5
Uber 5000
bis 25000 0.25
Uber 25000
bis 50 000 0,125
Uber 50 000 0,0625




318

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2026

1.1.2

1.2

1.3

14

1.5

Objektanzahl

Sofern Geobasisdaten objektbezogen abgerechnet werden, ermaRigt sich der Basisbetrag nach der Objekt-
anzahl je Produkt.

Informationsmenge Objekt [Anzahl] Faktor
bis einschlielich 1000 1,0
von 1001
bis 10 000 0.5
von 10 001
bis 100 000 0,25
von 100 001
bis 1 000 000 0,125
ab 1 000 001 0,0625

Mindestbetrag

Fir die Bereitstellung von Geobasisdaten nach Nr. 7 wird ein Mindestbetrag erhoben:

Bereitstellungsform Mindestbetrag

Automatisierter Abruf tber eine

Online-Anwendung 20,00 € je Produkt

In allen Ubrigen Fallen 100,00 € je Auftrag"

Aktualisierung

Fur die Bereitstellung aktualisierter Geobasisdaten nach Nr. 7 werden pro Jahr 18 % der Gebuhr des Erstbezugs
erhoben.

Vereinbarung zur laufenden Nutzung aktualisierter Geobasisdaten

'Bei Abschluss einer Vereinbarung lber Bereitstellung und Lizenzierung der Nutzung aktualisierter Geobasis-
daten nach Nr. 7 mit einer Laufzeit von mindestens fiinf Jahren wird fur jedes Jahr der Nutzung eine Gebdhr
in Hohe von 18 % der Geblihr des Erstbezugs erhoben. 2Die Geblhr fir den Erstbezug ist damit abgegolten.
3Das Nutzungsrecht gilt fir die Laufzeit der Vereinbarung. *Das Vereinbarungsgebiet umfasst grundsatzlich
mindestens das Gebiet einer Gemeinde. °Die quartalsweise Bereitstellung aktualisierter Geobasisdaten in
einem Standardformat, die Nutzung von verfligbaren Download-, Geodatendiensten und Anwendungs-
programmierschnittstellen fir die jeweils lizenzierten Geobasisdaten sowie Rechte zur externen Nutzung
(Vervielfaltigung, Verbreitung oder &ffentliche Wiedergabe) von Geobasidaten kénnen ohne weitere Geblhren-
erhebung eingeschlossen werden.

Verbundene Unternehmen

'Bei Abschluss einer mehrjahrigen Vereinbarung Uber die Bereitstellung und Lizenzierung aktualisierter
Geobasisdaten durch privatrechtliche Unternehmen (Lizenznehmer), kann diese Vereinbarung auf verbundene
privatrechtliche Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes erweitert werden. 2Es werden dann
Gebuhren in Héhe von 200 % der durch den Lizenznehmer zu entrichtenden Betrage erhoben.
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23

Teil B:

Nutzung von Geodatendiensten mit direktem Zugriff auf digitale Geobasisdaten
Abruf liber rasterbasierte Darstellungsdienste?

'Es gelten besondere Nutzungsbedingungen. 2Eine dauerhafte Datenspeicherung, insbesondere durch
Download oder Caching ist ausgeschlossen. *Es werden pro Jahr 5 % der Gebuhren nach den Nrn. 1.1 und 7
fur den Erstbezug der Daten des Vereinbarungsgebiets erhoben. *Individuelle Vereinbarungen mit Abrechnung
auf der Grundlage von Schatzungen des Nutzungsverhaltens sind fiir den besonderen Fall eines sehr geringen
Nutzungsumfangs mdglich. *Die Mindestgebuhren betragen 1 000,00 € pro Jahr.

Abruf iiber Downloaddienste®

'Es gelten die Nutzungsbedingungen fiir die abgerufenen Datensatze. 2Eine dauerhafte Datenspeicherung
ist erlaubt. *Es werden Gebuhren nach den Nrn. 1 und 7 fiir den Bezug der Daten des Vereinbarungsgebiets
erhoben. “Individuelle Vereinbarungen mit Abrechnung auf der Grundlage von Schatzungen des Nutzungsver-
haltens sind fiir den besonderen Fall eines sehr geringen Nutzungsumfangs maoglich. Die Mindestgebiihren
betragen 3 000,00 € pro Jahr.

Nutzerverwaltung

Fir die Nutzerverwaltung werden je registrierten Nutzer pro Jahr 50,00 € erhoben.

Mehrfertigungen

Fir Mehrfertigungen von analogen Ausziigen werden jeweils 30 % der Gebdhren fiir die Erstfertigung erhoben.

Bezug von kostenfreien Produkten

"Werden kostenfreie Produkte nicht {iber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder Geodaten-
dienste bezogen, fallen mindestens Gebiihren nach Nr. 1.2 Buchst. b an. 2Die Abrechnung des Zeitaufwands
richtet sich nach § 2 GebOVerm.

Sonstige Leistungen

"Leistungen, die nicht in den Kostenvorschriften der Bayerischen Vermessungsverwaltung, beispielsweise
der Verordnung Uber die Gebiihren der unteren Vermessungsbehdrden, der Kostenbekanntmachung (KBek)
sowie der Gebihren- und Preisliste (GebPL) fir Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung,
genannt sind, werden nach Zeit- und Materialaufwand sowie nach der Bedeutung der Leistung fir den Benutzer
abgerechnet. 2Die Abrechnung des Zeitaufwands richtet sich nach § 2 GebOVerm.

Gebiihren fiir Auskiinfte, Ausziige und Daten aus dem Liegenschaftskataster

Analoge Ausziige und digitale Prasentationsausgaben

'Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, ist mit der Bereitstellung die Lizenz fiir ein internes Nutzungsrecht
sowie ein einfaches externes Nutzungsrecht nach Nr. 1 (Teil A) fiir den Lizenznehmer verbunden. 2Fir perso-

nenbezogene Daten gelten Einschrankungen. *Details werden in den Nutzungsbedingungen nach § 10 Abs. 2
GebOVerm festgelegt.
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Nr. Auszug Gebiihr
6.1 Flurkarte (auch in Kombinationsprodukten)
6.1.1 Abgabe Uber Kundenservice

— bis einschlief3lich DIN A3 25,00 €

—  bis einschlieRlich DIN A1 48,00 €
6.1.2 Abruf Uber digitales Abrufverfahren 20,00 €
6.2 Flurstiicksnachweis (auch mit Angaben zur Bodenschatzung)
6.2.1 Abgabe Uber Kundenservice

— 1. Flurstiick 25,00 €

— Jedes weitere Flurstiick 10,00 €
6.2.2 Abruf Uber digitales Abrufverfahren

—  je Flurstick 10,00 €
6.3 Flurstiicks- und Eigentumsnachweis

(auch mit Angaben zur Bodenschatzung)
6.3.1 Abgabe Uber Kundenservice*

— 1. Flurstick 25,00 €

— Jedes weitere Flurstiick 10,00 €
6.3.2 Abruf Uber digitales Abrufverfahren

— je Flurstick 10,00 €
6.4 Bestandsnachweis (auch mit Angaben zur Bodenschatzung)

— je Buchungsblatt 25,00 €
6.5 Katasterauszug zur Bauvorlage

— je Auszug mit bis zu 6 unterschiedlichen Flurkarten

bis einschlieRlich DIN A3 48,00 €

6.6 Auszug aus dem Fischwasserkataster

— jeAuszug 48,00 €
6.7 Bestandsnachweis fiir das Jagdkataster®

Digitale Prasentations- oder Textausgabe

— Erstabgabe 180,00 €

—  Aktualisierung 50,00 €

Analoge Abgabe

— zusatzlich je Abgabe 50,00 €
6.8 Vermessungszahlen (Grenz- und Streckenmalie)

— bis zu fiinf MalRzahlen (inklusive Flurkarte bis einschlieRlich DIN A3) 48,00 €

— je weitere angefangene finf Maf3zahlen 20,00 €
6.9 Vermessungsrisse

— bis einschlief3lich DIN A3 25,00 €

—  bis einschlieRlich DIN A1 48,00 €
6.10 Planungskarte 1:5 000 (auch in Kombinationsprodukten)

— bis einschlielich DIN A3 25,00 €

— bis einschlieRlich DIN A1

48,00 €
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7. Digitale Geobasisdaten

Nr. Datensatz Gebiihr
71 ALKIS-Daten

(Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)
711 Flurstiicke

— je Flurstick 1,80 €

— bayernweit 970 000,00 €
71.2 Verwaltungsgebiete

bei Nutzung tiber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder

Geodatendienste kostenfrei
713 Tatsachliche Nutzung (TN)

bei Nutzung tUber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder

Geodatendienste kostenfrei
71.4 Bodenschitzung (BoSch)

— je Objekt 0,60 €

—  bayernweit 95 000,00 €
71.5 Angaben zum Eigentum

— je Buchungsblatt 1,80 €

—  bayernweit 600 000,00 €
7.1.6 ALKIS-Komplettabgabe
7.1.6.1 ohne Angaben zum Eigentum

— je Flurstick 2,90 €

—  bayernweit 1 350 000,00 €
7.1.6.2 mit Angaben zum Eigentum

—  je Flurstiick 3,90 €

— bayernweit 1700 000,00 €
71.7 Jagdbare Flurstiicke fiir das Jagdkataster

(Nur in Verbindung mit Nr. 6.7, Format Shapefile) fur das Gebiet einer

Jagdgenossenschaft, pauschal je Datenabgabe 60,00 €
71.8 ALKIS-Ausziige als digitale Textausgaben
7.1.8.1 Eigentumssachdaten

—  je Flurstick 1,20 €
7.1.8.2 Punktkoordinaten (u. a. von Grenzpunkten und Katasterfestpunkten)

— je Objekt 0,15 €
7.2 Hauskoordinaten

— je Objekt 0,15 €9

—  bayernweit 27 000,00 €9
7.3 Flurstiickskoordinaten

— je Objekt 0,15 €

—  bayernweit 35 000,00 €
74 Hausumringe

bei Nutzung lber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder

Geodatendienste kostenfrei”
7.5 Dreidimensionales Gebaudemodell

bei Nutzung tber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder
Geodatendienste

kostenfrei”
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Nr.

Datensatz

Gebiihr

7.6

7.7
7.71

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.8

7.9

Digitaler Auszug aus dem Fischwasserkataster
— je Fischereirechtsflache

ALKIS-Rasterdaten

Parzellarkarte
bei Nutzung Uber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder
Geodatendienste

Flurkarte
- jekm?
— bayernweit

Planungskarte 1:5 000
- jekm?
— bayernweit

Bodenschitzung
Nutzung nur Gber Darstellungsdienst
— bayernweit

Flurstiicksinformationen Bayern (FS-BY)
Es gelten besondere Nutzungsbedingungen.
Keine Anwendung der Nrn. 1.3 und 1.4.

— bayernweit, pro Jahr

Landnutzung
Bei Nutzung Giber Download, Anwendungsprogrammierschnittstellen oder
Geodatendienste

10,00 €

kostenfrei

20,00 €
220 000,00 €

10,00 €

110 000,00 €

33 000,00 €

56 000,00 €

kostenfrei

8. Online-Anwendungen

Nr.

Produkt

Gebiihr

8.1

8.2

8.3

BayernAtlas-plus
Es gelten besondere Nutzungsbedingungen.
—  pro angefangenem Kalendermonat

Ortssuchdienst
Es gelten besondere Nutzungsbedingungen.
— bayernweit, pro Jahr

Flurstiickssuchdienst

Ohne Ubermittlung der Flurstiicksgeometrie.
Es gelten besondere Nutzungsbedingungen.
— bayernweit, pro Jahr

40,00 €

1 500,00 €®

3 000,00 €
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Miindliche und schriftliche Auskiinfte, Kopien und amtliche Beglaubigung

Nr. Produkt/Leistung Gebiihr
9.1 Einsicht in Unterlagen des Liegenschaftskatasters und miindliche

Auskiinfte daraus

— bis 15 Minuten kostenfrei®
9.2 Schriftliche Auskiinfte aus dem Liegenschaftskataster und amtliche

Bescheinigungen 100,00 €9

— Auskunft Uber die Lage eines Gebaudes in Bezug auf die
Grundstlicksgrenze (ohne Katastervermessung im AuRendienst)

— Bescheinigung fir den Vollzug des § 1025 des Biirgerlichen
Gesetzbuches (BGB) oder fiir den Vollzug des § 1026 BGB

— Amtlicher Katasterauszug nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der
Grundbuchordnung

—  Weitere Auskilnfte und Bescheinigungen

9.3 Fertigung digitaler oder analoger Kopien von Dokumenten des

Liegenschaftskatasters

— je 10 Seiten, bis DIN A3 25 €M
9.4 Amtliche Beglaubigung von Dokumenten des Liegenschaftskatasters

— je Dokument, zusatzlich zur Gebuhr nach den Nrn. 6 und 9 15 €

Bei Uberschreitung eines Zeitaufwands von 60 Minuten je Auftrag werden zusétzlich Zeitgebiihren nach § 2 GebOVerm berechnet.

Rasterbasierte Darstellungsdienste (z. B. Web Map Service) ermdglichen es, darstellbare Geodatensatze anzuzeigen, inihnen zu navigieren,
sie zu vergréRern/verkleinern, zu verschieben, Daten zu lberlagern sowie Informationen aus Legenden und sonstige relevante Inhalte von
Metadaten anzuzeigen.

Downloaddienste (z. B. Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Map Service mit Erlaubnis der Speicherung, Anwendungspro-
grammierschnittstellen) erméglichen es, Original-Datenséatze in Raster- und Vektorformaten abzurufen.

Auch sofern digitale Antragstellung (BayernID oder Unternehmenskonto) erfolgt.
Bei Uberschreitung eines Zeitaufwands von 120 Minuten je Auftrag werden zusétzlich Zeitgebiihren nach § 2 GebOVerm berechnet.
zzgl. gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz
Bei Offline-Bereitstellung gemaR Nr. 1.2 Buchst. b zzgl. gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz
zzgl. gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz

Bei Uberschreitung eines Zeitaufwands von 15 Minuten je Auftrag werden zusétzlich Zeitgebiihren nach § 2 GebOVerm berechnet.

10 Bei Uberschreitung eines Zeitaufwands von 60 Minuten je Auftrag werden zusatzlich Zeitgebiihren nach § 2 GebOVerm berechnet.

" Bei Uberschreitung eines Zeitaufwands von 30 Minuten je Auftrag werden zusatzlich Zeitgebiihren nach § 2 GebOVerm berechnet.



324 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2026




Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2026 325




326 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2026




	Anhang
	(zu § 1 Nr. 14)
	Anlage
	(zu § 10 Abs. 1 und 2 Satz 6)
	Gebührenverzeichnis  
 (GebVz)


